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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1992

Norm

AZG §1 Abs2

Rechtssatz

Ausnahmebestimmungen von den Regelungen des AZG für bestimmte Tätigkeiten, die einer Sonderregelung in

arbeitszeitrechtlicher Hinsicht bedürfen, begegnen keinen verfassungsrechtlichen Bedenken (VfGH vom 27.02.1992, B

133 - 148/91 - 6).

Entscheidungstexte

9 ObA 175/91

Entscheidungstext OGH 17.06.1992 9 ObA 175/91

Veröff: Arb 11041 = RdW 1993,85

9 ObA 249/98b

Entscheidungstext OGH 25.11.1998 9 ObA 249/98b

Auch; Beisatz: Hier: Ausnahme des Bordpersonals nach § 1 Abs 2 Z 7 AZG als Folge von

Zweckmäßigkeitserwägungen, die von unterschiedlichen und vielfältigen Gesichtspunkten abhängen, wie zB von

der Häufigkeit, vom Grad und der Regelbarkeit der nötigen Abweichungen und von der Wahrscheinlichkeit des

Mißbrauchs und der Möglichkeit effektiver Kontrolle und auch der Vielschichtigkeit der dort vorkommenden

Arbeitszeiten. (T1)
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